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Inhalt 
Das Merkblatt 1/85 «Behindertengerechte Sanitäran-
lagen» ist in Überarbeitung und erscheint danach un-
ter der Nummer 010 im neuem Layout der Fachstelle. 

Grundlagen/Gültigkeit 
Erläuterungen und Grundsätze des nachfolgenden 
Merkblattes mit Stand 1985 haben weiterhin Gültig-
keit. Einzelne masslischen Detailangaben haben sich 
zwischenzeitlich verändert und sind unserer Webseite 
zu entnehmen oder der aktuellen Norm SIA 500.  Es 
gibt zudem weitere Planungshilfen der Fachstelle mit 
aktuellen Informationen zum Sanitärbereich. 
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Merkblatt 1/85 

Behindertengerechte Sanitäranlagen 

Einleitung 
Behindertengerechte Sanitäranlagen gehören zu den wich­
tigsten Voraussetzungen lür die Benutzbarkeit von Bauten 
und Anlagen lür behinderte Personen. Barrieren in Sanitär­
anlagen. und dort besonders beim Klosett. haben ein• 
schneidende Beschränkung der Mobilität und Selbständig­
keit Behinderter zur Folge. Noch ,mmer sind behindenenge­
rechte Lösungen zu wenig bekannt und leider nicht selbst• 
verständlich. 
Die lnlormationen In diesem Merkblatt sollen eine Hille bei 
der Planung und Realisierung sein. In Jeder 6/fen//ich zu­
gänglichen Sanitäranlage sollte inskünltig wenigstens eine 
Einrichtung lür Behinderte benutzbar sein. 

Mit den Erfahrungen der letzten Jahre konnten die Grundla­
gen überarbeitet und vervollständigt werden. Die neuen Er­
kenntnisse sind afs Mindest-Anlorderungen in der revidier­
ten NormSN 521 500 •Behindertengerechtes Bauen• des 
CRB enthalten. 
Das vorliegende Merkblatt •Behindenengerechte Sanitär­
anlagen• enthält ergänzende detaillierte Angaben und Er­
läuterungen. Die 2. Auflage wurde aktualisiert und stimmt 
mit der Norm SN 521 500 überein. 

Geltungsbereich 
Die Angaben ,m Merkblatt beziehen sich aul Sanitäranla· 
gen in ölfentlich zugänglichen Einrichtungen, sowie au! 
den anpassbaren Wohnungsbau. Darunter sind insbe· 
sondere diejenigen Wohnungen des allgemeinen Woh· 
nungsbaus zu verstehen, welche im Erdgeschoss oder an 
einer Aulzugsanlage liegen und deshalb mit einem Roll· 
stuhl erreichbar sind. 
Anforderungen an besondere Behindertenwohnungen, 
Heime, Werkstätten oder andere Spezialeinrichtungen 
sind in diesem Merkblatt nicht enthalten. Dalür soll eine 
separate Richilinie herausgegeben werden. 

Die Anforderungen an behindertengerechte öl/entlieh 
zugängliche Anlagen, welche immer den verschiedensten 
Bedürlnissen Rechnung tragen müssen, unterscheiden 
sich teilweise von denjenigen im Privatbereich (Sitzhöhe. 
Hallegritle usw.). Solche Unterschiede sind im Merkblan 
hervorgehoben. Öl/entlieh zugängliche Anlagen müssen 
also weitgehend standardisiert werden, wogegen im Pri• 
vatbereich Immer zuerst die individuellen Bedürfnisse 
abgeklärt werden müssen. Diese Massnahmen sollen 
möglichst auf den jeweiligen Benützer 2ugeschni1ten 
sein. 

Räumliche Anforderungen 
Im Sanitärbereich stehen die Anforderungen der ver· 
schiedenen Körperbehinderten Im Vordergrund. Als 
Richtmass für den Platzbedarf ist der Rollstuhl ausschlag• 
gebend. Die Erfordernis, dass Rollstuhllahrer das Klosell 
benützen können, bedingt vor allem, dass sie an das Klo· 
seit heranfahren und die Türe schliessen können. Neue 
Erkenntnisse haben ergeben. dass dabei die bisher als 

entscheidend angenommene seitliche Paraliei·Stellung 
keine absolute Priorität hat. Eine daraus folgende Anfor· 
derung führt zu anderen Abmessungen. Bei der Anord· 
nung von Apparaten und ihrem Zubehör wurden die 
Bedürfnisse der verschiedenen Behinderungsarten be· 
rücksichtigt. 
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Information und Beratung 
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Klosett 
• Die Platzverhältnisse in Klosett·Räumen sollen Behinder­

ten verschiedene Benülzungsarten des Klosells ermöglichen. 
Neue Erkenntnisse haben gezeigt, dass die Stellung des 
Rollstuhls seillich neben dem Klosell keine absolute Priorität 
hat. Nur etwa 1 /5 der Rolisluhlbenützer können in dieser Stel• 
lung auf das Klosell wechseln. Dazu komml, dass der grosse 
Teil dieser Gruppe auch in anderen Stellungen auf das Klosell 
wechseln kann (z.B. schräg oder frontal, siehe Fig. 3). 
Ein freier Pfalz neben dem Klosetl isl aber besonders bei (jf/ent­
lich zugl/nglichen Anlagen lrolzdem sinnvoll, einerseits um alle 
Stellungen zu ermöglichen und andererseits als Pialz für 
Hilfspersonen. 

• Daraus ergibt sich der aus Fig. 4 ersichtliche minimale Platzbe­
darf. Einbauten zusätzlicher Nutzungen, z.8. Wlckeltisch, 
Schränke etc., dür1en den angegebenen Freiraum nicht ein­
schränken. 

• Die Platzierung des Klosetts mit einem üblichen seitlichen 
Achsabstand vermittell eine gewisse Sicherheit und erleich· 
lerl die Benützung von seitlich an der Wand montierten Hai• 
legriflen (Fig. 4). 

• Alle TUren zu behindertengerechten Klosell•Räumen sollen 
80 cm breit sein und nach aussen öffnen. Dadurch wird die 
Manövrier1iäche nicht eingeschränkt und in Notfällen das Öff· 
nen der Türe von aussen erleichtert. Die Platzverhältnisse auf 
der Öffnungsseile der Türe sind zu beachten (Fig. 11). Um das Zu• 
ziehen der Türe zuerleich1ern, ls1 auf der Innenseile ein horizonta• 
ler Griff auf 90 cm Höhe zu montieren (Fig. 4). 

• Auch T0 ren zu Klosett-Räumen, welche n lcht für die Benül• 
zung durch Behinderte geplanl sind, sollen 70 cm i.L nicht 
unterschreiten: Schon die Zulahrl mit dem Rollstuhl zum Klo­
sen ermöglicht dadurch selbständigen Rollstuhlfahrern des­
sen Benützung. (Selbstfahrer-Rollstühle sind 60·70cm breit). 

• /II~ Apparat soll ein Wand·Klosett mit aufgese1ztem Spülka· 
slen gewähil werden. Eine Ausladung von 65 cm soll nicht 
unterschritten werden. Das Klosen isl n\it einem Deckel auszuslat• 
ten, da dieser auch als Sitzlläche dienen kann. 

• Bei Kloseus in (Jffenl/ich zugänglichen Räumen muss die 
Sitzhöhe unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden 
und soll 46 cm belragen (Fig. 5). 

• Im Privatbereich soll die Sitzhöhe auch bei Wandklosetts 40 
cm betragen. Dies ermöglicht, wenn nötig, eine i(!dividuelle 
Anpassung mit Hilfe eines Aufsatzes, sowie das Uberlahren 
des Klosells mit einem Toile1tenroilstuhl (Fig. 5). 

• In (Jffentlich zugänglichen Anlagen muss die Benützung des 
Wandbeckens vom Klosett aus im Sitzen moglich sein. Zu die· 
sem Zweck dar1 der Abstand der Armatur von der Klosettvorder• 
kante max. 55 cm betragen (Fig. 4). Um eine genügende Freitlä· 
ehe vor dem Klosett zu gewährleisten (ManÖVrier!läche, Hillsper• 
son). soll ein abgerundetes Wandbecken-Modell mit einer Ausla­
dung von max. 45 cm gewählt werden. 

• Im Privatbereich ist die Benützung des Waschtischs vom Klo· 
sellaus nicht notwendig. Der Absland vom Klosetldarfdeshalb 
grösser sein, oder der Waschtisch kann seitlich neben dem 
Kioseu vorgesehen werden (siehe Abschnill «Waschtisch•). 

• In öffentlich zugänglichen Kloseu-Räumen muss die Ausstat· 
tung mil Haltegriffen möglichst unterschiedlichen Bedür1nis· 
sen Rechnung tragen. Fig. 4 und 5 zeigen eine empfehlens­
werte Ausstattung. 

• Im Privatbereich muss die Anordnung von Haltegriffen mit 
den Betroffenen individuell abgeklärt werden. 

• Bei Urinoir·Anlagen sind Haltegrlfle an Trennwänden oder 
an der Wand vorzusehen. 

• Behindertengerechte l:Jffenllich zugängllche Klosens sollen 
Immer am gleichen Ort wie die allgemeinen Klosett· 
Anlagen erstellt werden, d.h. bei solchen Klosea-Anlagen soll 
immer mindestens eine Einheltbehindenengerecht sein. Oie 
Erfahrung hat gezeigt, dass abgesonderte Ktosetls für Behin• 
derte aus betrieblichen Gründen oll verschlossen sind und 
dass in Notfällen keine Hilfe Driller in Anspruch genommen 
werden kann. 

Fig. 3 Grundstellungen des Roll­
stuhls beim Hinüberwechseln 
auf das Klosett. von rechts 
oder von links 

schräg 

frontal 

seitlich 

Fig. 4 Minimaler Piolzbedorf für 
einen öffentlich zugöngiichen 
Klosettraum (Grundriss) 

Freiroum je noch VtthOII• 
ni5sen - r•chls oder links 
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F,g 5 Höhenangaben zum Klosett-
raum (Ansicht) 
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Dusche 

• Der Duschbereich dan keine Schwellen oder Absätze auf­
weisen. Die Ausbildung mll einem Gefälle von max. 2-3 % 
gewährleistet das Befahren mit einem Rollstuhl. Auch für 
Gehbehinderte sind Schwellen oder kleine Absätze Hinder· 
nisse und Gefahrenquellen. Schwellenlose, befahrbare 
Duschen sind zudem als Manövrierfläche mehrfach nutzbar. 

•. Bei 6ffentlich zugänglichen Duschanlagen (Hallenbäder, Turn­
hallen. etc.) soll mindestens eine Dusche wie folgt ausgestat­
tet sein (siehe Fig. 6): 
- ein Klappsitz 
- eine horizontale und eine vertikale Haltestange 
- ein Klappgriff beim Fehlen einer Seitenwand 
- Armatur und Brause vom Sitzen aus bedienbar 
- Brause. höhenverstellbar an vertikaler, gut befestigter Gleit• 

stange, die sich auch als Haltestange eignet 

• Im Privatbereich muss die Anordnung von Sltzmögllchkeiten 
und Haltegriffen mit den Betroffenen individuell abgeklärt 
werden. 

• Hinweise für die Bodenkonstruktion: 
- Als wasserdichte Beläge sind bekannt: Bleitassen, Kunst­

sto!I-Folien und -Beläge, Gussasphalt Die wasserdichte 
Schicht soff an den Wänden hoch- und über den Gelällsbe­
reich hinausgezogen werden. 

- Genügend grosser Bodenablauf (Durchmesser min. 
10 cm) 

- Der Gefällsbruch soll ausserhalb des Ouschvorhangbe­
reichs liegen. 

- Kleinformatige Bodenplauen erleichtern die Ausführung 
eines korrekten Gefälles. 

Badewanne 

• ßei 8Mewannen in öffentlich zugänglichen Gebäuden (z.B. 
Hotels, Badeanlagen etc.) sind an der Badewannenlängsseite 
horizontale und vertikale Haltegriffe vorzusehen. Fig. 7 zeigt 
eine empfehlenswerte Ausstanung. 

• Im Privatbereich muss die Anordnung von Haltegriffen mit 
den Betroffenen individuell abgeklärt werden. Zusätzlich gibt 
es zur Erleichterung des Ein- und Aussteigens je nach Bedan 
verschiedene Hilfsmillel {Badesitze, Elektrolifter etc.). 

• Eine Sitzfläche am Kopfende ist wünschenswer1. Damit sie 
zum Ein-und Aussteigen benützt werden kann, muss die Breite 
min. 40 cm beiragen (Fig. 7). 

• Oie Armatur soll an der Längsseite der Badewanne montiert 
werden (Fig. 7). 

Dusche und/oder Badewanne 

• Wo immer möglich, ist sowohl eine Dusch- als auch eine 
Bademöglichkeft vorzusehen. So kann den unterschiedli­
chen Bedürfnissen Behinderter am besten Rechnung getra­
gen werden. Dies Ist insbesondere auch im Wohnungsbau 
wünschenswert. Fig. 8 zeigt zwei solcher platzsparender Kom­
binationsmöglichkeiten der Dusche mit Badewanne, 
Waschlisch und Klosell. Schwellenlose, befahrbare Duschen 
sind als Manövrierfläche mehrfach nutzbar. 

• Ist nicht beides möglich, so ist im Privatbereich die Badewanne 
einer Dusche vorzuziehen, weil mit den heuligen Hilfsmilleln ei­
ne Badewanne auch zum Duschen genutzt werden kann. 

• Die Hygiene wird erlelchter~ wenn sich das Klosett im gleichen 
Raum wie Badewanne und/oder Dusche belindeL 

Sämtliche Massangaben sind 
als Fertigmasse zu verstehen . 

Fig. 6 Ausstattung einer öflentloch 
zugänglichen Dusche 

Fig. 7 Ausstattung einer Badewanne 
in einem öffentlich zugdng­
lichen Gebäude 
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Fig. 8 2 Beispiele für Kombinationen 
von Badewonne und Dusche 

......... ··-1- ,-_ .................... ~ .. ...... 1-.: ... ,-, ............ ,.. ..... ,. ... 1,,,,,,,.,,.o ......... ... 



Waschtisch 

• Bei Waschtischen ist zu unterscheiden: 
• Wandbecken in öffentlich zug/lnglichen Klosetträumen mussen 

sitzend vom Klosett aus benOIZt werden können (siehe Abschnitt 
Klosett F1g 4) Es soll ein abgerundetes Wandbecken mit einer 
Ausladung von max. 45 cm gewählt werden. 

• Waschtische, die rucht vomKlosen aus benützt werden. z.B. Im 
Pnvalbereich, sollen einen grOsseren Abstand vom Klosen und 
eine mOglichst grosse Ausladung aulwetsen Modelle mit abge­
senkter und angeschrllgter Vorderkante haben s,cn bewährt. 

• Die Oblicherweise verwendeten Siphons beein1rächtigen die 
Unter1ahrbarkeit von wascht1schen. lnöllenr/lch zugänglichen 
Anlagen sollen Wandeinbau-Siphons montier1 werden. Im 
Povatbereich können auch Siphons, die minimal von der 
Wend abstehen, vorgesehen werden (Fig. 10). Verbrennun• 
gen am Siphon sind am besten durch allgemeine Senkung der 
Warmwassenemperatur zu vermeiden. {Schutzbügel um 
Siphons sind zusätzliche H lndernisse, da sie die Unterfahrbar• 
keil beeinträchtigen. Van ihrer Verwendung ist abzuraten!) 

• Um die Benützung des Spiegels aus dem Sitzen zu ermögli· 
chen, gibt es zwei hauptsächliche Möglichkeiten: 
- ein festmontierter Spiegel, dessen Unterkante ca. 100 cm 

über Boden liegt 
- ein Klappspiegel auf ublicher Höhe mit BedIenungsmöglich· 

ke,t am unteren Spiegelrand (F,g. 9) 

Zubehör 
• Eine unterfahrbare Ablage neben dem Wasch11sch Ist beson· 

ders In /Jllenttlcl> zugängllcl>en Anlagen zu empfehlen. 

• Mindestens ein Kleiderhaken Ist an geeigneter Stelle auf max. 
140 cm Höhe vorzusehen. 

• Der Bed1enungsmögllchkeil von Papierhalter, Selfenspen· 
der und Handtuch ist Beachtung zu schenken. 

Armaturen 
• Als Armaturen s,nd Einhebelmischer m,1 mOgllchsl langen 

Bedienungshebeln zu empfehlen. Zur Vermeidung von Ver· 
brennungen kann die Warmwassertemperatur begrenzt wer· 
den. 

• Im P11vatbere1chsoll abgeklärt werden, welches Modell den 
incJiv,cJuetten Bedürfnissen am besten gerecht wird. Eine 
bestehende Armatur kann dazu jederzeit ausgewechselt wer· 
den. 

Allgemeine Angaben 

• TOren: Die Türlichtbreite sämtlicher TOren soll SO cm betragen: 
Bei Platzproblemen können Schiebe· oder SchwenkllOgel­
türen Lösungen bieten. Für Nolfälle soll die Öffnung der TOre 
von aussen möghch sein. 

• TOrtlchtbrelte: (siehe Fig. 11) 

• Wand· und Deckenkonstruktion: Wände und Decken zur 
Befestigung von Apparaten, Hebevorrichtungen und Haltegrif· 
fen müssen, auch für spätere Montage, genügend stark kon­
struien sein. 

• Bedienungshöhe: Fenstergrille, Rolladenkurbeln, Türgrille, 
Schalter und andere Bedienungselemente müssen durch eine 
Person vom Rolls1uhl aus und ohne Kral1aulwand bedienbar 
sein. 

• Bodenbelag: Der Bodenbelag darf dem Rollstuhl keinen 
grossen Rollwiderstand entgegensetzen. Er soll zudem gleltsl• 
cher sein (Sturzgefahr). Scharfe Kanten sind zu vermeiden 
(Verletzungsgefahr). 

• Signalisation: Beh1ndertengerech1eoffentt,ch zugangl,che 
Sanitärräume sind deull1ch zu signalisieren und ins allgemeine 
Onentierungskonzept einzubeziehen. 

Sämtliche Massangaben sind 
als Fertigmasse zu verstehen. 

F1g 9 Beispiel. 
Waschtisch und Spiegel 

won.clbtC::lctnin Olttf'lllich Waschtisch ,m Privolt>trtiCh 
ru9ön9hd'lt1 Anlogt 

F,g 10 Beispiele von empfehlenswert­
en Siphons 

wandt1nt,ouslphon 

Siphon m11 m1nlmottm Wondobstond 
(Flo"htnt1pnon. tte 1 

Fig 11 Korridorbrelle: x 
Türl1chlbreite: y 
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